Checkliste zur Live-Sendung Mini- und Midijobs weg: Ihr konkreter Handlungsplan als Arbeitgeber  (Stand: Juni 2026)

Die geplante Reform der Mini- und Midijobs ist für Arbeitgeber vor allem eine Personalfrage. Ihre wichtigste Aufgabe lautet jetzt: Verschaffen Sie sich Überblick, rechnen Sie die Folgen durch, sprechen Sie mit den Beschäftigten, die Sie halten wollen, und bereiten Sie Verträge, Lohnabrechnung und Arbeitszeitmodelle vor. Diese Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch die nächsten Wochen.

1. Legen Sie eine Reformakte an
Richten Sie sofort eine eigene digitale oder analoge Reformakte ein. Dort sammeln Sie alle Informationen zu Mini- und Midijobs. 

Ihr Ziel:
Sie wissen jederzeit, wen die Reform betrifft, wie wichtig diese Person für Ihren Betrieb ist und welche Maßnahme als Nächstes ansteht.

In die Reformakte gehören:  
· Liste aller Minijobber 
· Liste aller Midijobber 
· Arbeitsverträge und Nachträge 
· aktuelle Monatsverdienste 
· aktuelle Wochen- und Monatsstunden 
· Einsatzbereiche 
· Status: Schüler, Student, Rentner, Nebenjobber, feste Aushilfe 
· Rentenversicherungsstatus bei Minijobs 
· Befreiungsanträge von der Rentenversicherungspflicht 
· Hinweise auf Hauptbeschäftigungen 
· Krankenkassendaten, soweit vorhanden 
· Steuermerkmale, soweit vorhanden 
· Gesprächsnotizen 
· spätere Vertragsentwürfe 
· Abstimmung mit Steuerbüro oder Lohnabrechnung 
· Abstimmung mit dem Betriebsrat, falls vorhanden


2. Erfassen Sie Ihren gesamten Bestand
Erstellen Sie eine Tabelle mit allen geringfügig und im Übergangsbereich Beschäftigten.

Wichtig:
Erfassen Sie auch Beschäftigte, die regelmäßig knapp unterhalb der Minijob-Grenze bleiben. Diese Fälle werden bei steigenden Mindestlöhnen schnell kritisch. Mindestlohn aktuell: 13,90 Euro, ab 1.1.2027: 14,50 Euro. Die Minijob-Grenze steigt damit zum 1.1.2027 auf 633 Euro, falls der Wegfall der Minijobs nicvht zum 1.1.2027 sondern später erfolgt.

Pflichtfelder Ihrer Tabelle:
	Punkt
	Eintrag

	Name
	

	Tätigkeit
	

	Einsatzbereich
	

	regelmäßige Stunden pro Woche
	

	regelmäßige Stunden pro Monat
	

	Monatsverdienst
	

	Stundenlohn
	

	Minijob oder Midijob
	

	befristet oder unbefristet
	

	Abrufarbeit ja/nein
	

	fester Dienstplan ja/nein
	

	Hauptjob bekannt ja/nein
	

	Schüler/Student/Rentner/Nebenjobber
	

	familienversichert wahrscheinlich ja/nein
	

	Rentenversicherungspflicht ja/nein
	

	Befreiung von RV-Pflicht ja/nein
	

	Schlüsselperson ja/nein
	

	Gespräch erforderlich bis
	

	Vertragsänderung erforderlich ja/nein
	






3. Teilen Sie Ihre Beschäftigten in Gruppen ein
Teilen Sie Ihre Mini- und Midijobber in drei Gruppen.

Gruppe A: unbedingt halten
Dazu gehören Beschäftigte, die für den Betrieb besonders wichtig sind. 
· sichern Wochenenddienste 
· übernehmen Engpasszeiten 
· kennen Abläufe seit Jahren 
· haben Kundenkontakt 
· arbeiten zuverlässig in Randzeiten 
· besitzen Spezialwissen 
· ssind schwer zu ersetzen

Maßnahme:
Diese Personen sprechen Sie zuerst an.

Gruppe B: halten, wenn ein passendes Modell entsteht
Dazu gehören Beschäftigte, die verlässlich arbeiten, aber deren Einsatz auch anders organisiert werden kann. 
· regelmäßige Aushilfen 
· flexible Springer 
· Saisonkräfte mit Wiederkehr 
· Beschäftigte mit begrenzter Verfügbarkeit

Maßnahme:
Diese Personen rechnen Sie mit und sprechen sie in der zweiten Runde an.

Gruppe C: austauschbare oder auslaufende Beschäftigung
Dazu gehören Beschäftigungen, die ohnehin auslaufen oder organisatorisch neu verteilt werden können. 
· befristete Aushilfen 
· geringe Stundenumfänge 
· wechselnde Verfügbarkeit 
· Einsatzbereich lässt sich bündeln 
· Tätigkeit kann auf andere Beschäftigte verteilt werden

Maßnahme:
Diese Fälle prüfen Sie zuletzt.

4. Prüfen Sie den heutigen Status genau

Minijob
Ein Minijob liegt 2026 grundsätzlich bis 603 € monatlich vor. Viele Beschäftigte erhalten den Lohn praktisch brutto für netto, sofern sie von der Rentenversicherungspflicht befreit sind.

Prüfen Sie:
· Liegt der regelmäßige Verdienst innerhalb der Minijob-Grenze? 
· Werden Einmalzahlungen berücksichtigt? 
· Steigt der Stundenlohn durch den Mindestlohn? 
· Überschreitet die Arbeitszeit bei steigendem Mindestlohn die Grenze? 
· Gibt es mehrere Minijobs? 
· Gibt es zusätzlich einen Hauptjob? 
· Wurde Rentenversicherungsbefreiung beantragt? 
· Liegt der Befreiungsantrag in den Entgeltunterlagen?

Midijob
Der Midijobbereich liegt 2026 bei 603,01 € bis 2.000 € monatlich. Beschäftigte sind sozialversicherungspflichtig, zahlen im Übergangsbereich aber reduzierte Arbeitnehmerbeiträge. Prüfen Sie: 

Liegt das Monatsentgelt im Übergangsbereich? 
Schwankt das Entgelt? 
Gibt es mehrere Beschäftigungen? 
Liegt der Gesamtverdienst noch im Übergangsbereich? 
Ist die Krankenkasse korrekt gemeldet? 
Sind alle Steuermerkmale vorhanden? 


5. Rechnen Sie jeden wichtigen Fall doppelt
Rechnen Sie für jede Person aus Gruppe A und B zwei Werte aus:
1. heutige Arbeitgeberkosten und heutiges Netto
2. voraussichtliche Arbeitgeberkosten und voraussichtliches Netto nach Wegfall der Sonderregeln
3. 
Rechenblatt Minijob
	Frage
	Wert

	aktueller Monatslohn
	

	aktuelle Arbeitgeberabgaben ca. 31,17 %
	

	Unfallversicherung
	

	heutige Gesamtkosten
	

	heutiges Netto Beschäftigter
	

	künftige Arbeitgeberanteile
	

	künftige Gesamtkosten
	

	künftiges Netto Beschäftigter
	

	Nettoverlust Beschäftigter
	

	möglicher Ausgleich durch Bruttoanhebung
	

	neue Gesamtkosten bei Ausgleich
	



Beispiel Minijob:
Elke Heiden verdient 480 € monatlich. Heute bekommt sie bei Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 480 € netto. Der Arbeitgeber zahlt rund 150 € Abgaben. Gesamtkosten: rund 630 €.
Nach Wegfall des Sonderstatus entstehen bei 480 € brutto reguläre Arbeitnehmerbeiträge. Bei der Beschäftigten kommen grob rund 380 € netto an. Die Arbeitgeberkosten liegen überschlägig bei rund 590 € bis 595 €.

Ihre Entscheidung:
Wollen Sie die Beschäftigte halten, prüfen Sie ein Angebot: höhere Stundenzahl, höheres Brutto, feste Teilzeit, bessere Planbarkeit oder passende Zusatzleistungen.

Rechenblatt Midijob
	Frage
	Wert

	aktueller Monatslohn
	

	heutiges Netto im Übergangsbereich
	

	künftiges Netto ohne Übergangsbereich
	

	Nettoverlust
	

	heutige Arbeitgeberkosten
	

	künftige Arbeitgeberkosten
	

	mögliche Bruttoanhebung
	

	neue Gesamtkosten
	



Beispiel Midijob:
Ein Beschäftigter verdient 1.200 € brutto monatlich. Heute bleiben im Übergangsbereich grob 1.015 € bis 1.025 € netto. Nach Wegfall des Übergangsbereichs bleiben grob 945 € bis 960 € netto.

Ihre Entscheidung:
Sprechen Sie frühzeitig mit Beschäftigten, deren Netto spürbar sinkt.

6. Prüfen Sie die Familienversicherung
Dieser Punkt ist für viele Beschäftigte entscheidend. Heute sind viele Minijobber über den Ehepartner beitragsfrei familienversichert. Das funktioniert, weil der Minijob keine eigene Krankenversicherungspflicht als Arbeitnehmer auslöst.

Fällt der Minijob-Sonderstatus weg und wird dieselbe Beschäftigung zur normalen sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung, entsteht in vielen Fällen eine eigene Kranken- und Pflegeversicherungspflicht.

Prüfen Sie bei jedem Minijob: 
· Beschäftigter ist verheiratet 
· Ehepartner ist gesetzlich krankenversichert 
· Beschäftigter hat kein weiteres relevantes Einkommen 
· Beschäftigter ist bislang familienversichert 
· Beschäftigter wird bei Umstellung selbst krankenversicherungspflichtig 
· Nettoeffekt wurde erklärt 
· Krankenkasse wurde erfragt


7. Prüfen Sie Nebenjobs neben Hauptbeschäftigung
Viele Minijobs werden neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt. Nach Wegfall des Sonderstatus bleibt Nebenbeschäftigung möglich. Sie wird aber wirtschaftlich und organisatorisch anders. Prüfen Sie: 

· Hat der Beschäftigte einen Hauptjob? 
· Gibt es im Hauptarbeitsvertrag eine Anzeigepflicht? 
· Gibt es einen Zustimmungsvorbehalt? 
· Gibt es Konkurrenzschutz? 
· Werden Höchstarbeitszeiten eingehalten? 
· Werden Ruhezeiten eingehalten? 
· Führt das zweite Arbeitsverhältnis zu Steuerklasse VI? 
· Ist der Beschäftigte über die Nettofolgen informiert?

Arbeitgeberhinweis:
Die Arbeitszeiten mehrerer Arbeitgeber werden für das Arbeitszeitgesetz zusammengerechnet. Lassen Sie sich deshalb die weiteren Beschäftigungen mitteilen, soweit dies für Arbeitszeit, Ruhezeit und Einsatzplanung erforderlich ist.



8. Entwickeln Sie Alternativen zum bisherigen Minijobmodell

Für Beschäftigte aus Gruppe A brauchen Sie Alternativangebote.

Möglichkeit 1: kleine sozialversicherungspflichtige Teilzeit 
· fester Stundenumfang 
· feste Monatsvergütung 
· klare Dienstzeiten 
· Krankenkasse erfassen 
· Steuermerkmale erfassen 
· Vertrag anpassen

Geeignet für: zuverlässige Aushilfen, die regelmäßig gebraucht werden.

Möglichkeit 2: Stunden bündeln
Statt fünf kleiner Minijobs entstehen weniger, dafür größere Teilzeitstellen. 
· Welche Tätigkeiten lassen sich bündeln? 
· Welche Personen wollen mehr Stunden? 
· Welche Schichten lassen sich zusammenlegen? 
· Welche Öffnungszeiten sind kritisch? 
· Welche Qualifikationen sind nötig?

Geeignet für: Betriebe mit vielen kleinen Aushilfsmodellen.

Möglichkeit 3: planbare Wunschschichten
Viele Beschäftigte bleiben wegen guter Planbarkeit. 
· feste Wochentage anbieten 
· feste Anfangszeiten anbieten 
· Wochenenddienste planbar machen 
· Monatsdienstplan früh veröffentlichen 
· Tauschregeln festlegen 
· Ausfallreserve organisieren

Geeignet für: Beschäftigte mit Familie, Hauptjob oder Rentenbezug.

Möglichkeit 4: höhere Bruttovergütung
Ein teilweiser Nettoausgleich über Bruttoerhöhung ist möglich. 
· Nettoverlust berechnen 
· möglichen Ausgleichsbetrag festlegen 
· neue Gesamtkosten berechnen 
· Gleichbehandlung im Betrieb prüfen 
· Entgeltstruktur prüfen 
· Betriebsrat einbeziehen, falls vorhanden
Geeignet für: Schlüsselkräfte, die bei deutlichem Nettoverlust abwandern.

Möglichkeit 5: steuerfreie oder begünstigte Bausteine prüfen
Zusätzliche Bausteine erhöhen die Attraktivität. 
· Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit prüfen 
· Sachbezüge im Rahmen der geltenden Grenzen prüfen 
· Fahrtkostenzuschüsse prüfen 
· Jobticket prüfen 
· Essenszuschüsse prüfen 
· Fortbildung oder Qualifizierung anbieten 
· feste Dienstplanvorteile nutzen

Wichtig:
Jeder Baustein braucht die passende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Prüfung.

Möglichkeit 6: Schüler und kurzfristige Beschäftigung gesondert prüfen
Die Empfehlung der Rentenkommission sieht Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler vor. Zusätzlich bleiben kurzfristige Beschäftigungen als eigenes Instrument zu prüfen. 

· Schülerstatus dokumentieren 
· Schulbescheinigung anfordern 
· kurzfristige Beschäftigung nach Zeitgrenzen prüfen 
· Berufsmäßigkeit prüfen 
· Einsatzzeitraum dokumentieren 
· Lohnabrechnung einbeziehen



9. Prüfen Sie Ihre Arbeitsverträge
Viele Minijobverträge enthalten Formulierungen, die bei einer Umstellung Probleme bereiten. Prüfen Sie jeden Vertrag auf diese Punkte: 

· ausdrückliche Bezeichnung als Minijob 
· feste Monatsvergütung 
· feste Wochenstunden 
· schwankende Arbeitszeit 
· Abrufarbeit 
· Mindeststunden bei Abrufarbeit 
· Höchststunden bei Abrufarbeit 
· Einsatzort 
· Tätigkeit 
· Nebentätigkeitsregelung 
· Arbeitszeiterfassung 
· Urlaub 
· Entgeltfortzahlung 
· Feiertagsvergütung 
· Kündigungsfrist 
· Ausschlussfristen 
· Hinweise auf Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung

Abrufarbeit besonders prüfen
Bei Arbeit auf Abruf gelten strenge Regeln nach § 12 TzBfG. Prüfen Sie: 
· Ist eine bestimmte wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit vereinbart? 
· Gibt es einen Rahmen für Mehr- oder Minderarbeit? 
· Werden Abrufe rechtzeitig mitgeteilt? 
· Passen Dienstplanpraxis und Vertrag zusammen? 
· Entstehen durch tatsächliche Praxis höhere regelmäßige Stunden? 


Vertragsänderung vorbereiten
Wenn aus einem Minijob eine Teilzeitbeschäftigung wird, brauchen Sie häufig eine Änderungsvereinbarung. In den Nachtrag gehören: 
· neue Beschäftigungsart 
· neue regelmäßige Arbeitszeit 
· neue Vergütung 
· neue Dienstplanregelung 
· Krankenkasse und SV-Angaben 
· Hinweis auf Arbeitszeiterfassung 
· Nebentätigkeiten 
· Geltungsbeginn 
· Empfangsbestätigung
· Nachweisgesetz beachten

Bei neuen oder geänderten wesentlichen Arbeitsbedingungen erfüllen Sie die Nachweispflichten nach § 2 NachwG. Viele Nachweise sind inzwischen in Textform möglich, wenn das Dokument zugänglich ist, gespeichert und ausgedruckt werden kann und Sie einen Empfangsnachweis anfordern. In Branchen nach § 2a SchwarzArbG bleiben strengere Anforderungen besonders wichtig.

Prüfen Sie: 
· Vertragsnachtrag erstellt 
· Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen erstellt 
· Empfangsnachweis angefordert 
· Papierfassung vorbereitet, falls Beschäftigter sie verlangt 
· Ausnahmen für bestimmte Branchen geprüft 
· Befristungen gesondert geprüft


11. Führen Sie Gespräche mit Schlüsselkräften
 
Beginnen Sie mit Beschäftigten aus Gruppe A.

Vor dem Gespräch vorbereiten: 
· heutiges Brutto 
· heutiges Netto grob 
· heutige Arbeitszeit 
· heutige Arbeitgeberkosten 
· voraussichtliches Netto nach Umstellung 
· mögliches neues Stundenmodell 
· mögliche Bruttoanhebung 
· mögliche Zusatzleistungen 
· Dienstplanwünsche 
· Verfügbarkeit 
· Hauptjob oder familiäre Bindungen

Gesprächsleitfaden:
1. „Wir möchten früh mit Ihnen über die Reform der Mini- und Midijobs sprechen.“
2. „Ihre Tätigkeit ist für unseren Betrieb wichtig.“
3. „Der Gesetzgeber bereitet eine Änderung vor, die den Minijob finanziell verändert.“
4. „Wir rechnen die Folgen für beide Seiten durch.“
5. „Uns interessiert, welches Modell für Sie passt.“
6. „Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Steuer-, Krankenversicherungs- und Rentensituation zusätzlich mit den zuständigen Stellen.“
7. „Wir melden uns mit einem konkreten Angebot.“

Fragen an Beschäftigte: 
· Wollen Sie künftig weiter im bisherigen Umfang arbeiten? 
· Wollen Sie mehr Stunden übernehmen? 
· Welche Tage passen am besten? 
· Welche Zeiten passen dauerhaft? 
· Gibt es einen Hauptjob? 
· Gibt es Einschränkungen durch Familie, Pflege oder Rente?
· Spielt die Familienversicherung eine Rolle? 
· Ist eine feste Teilzeitstelle interessant? 
· Ist ein fester Dienstplan wichtiger als ein höherer Stundenlohn? 
· Welche Veränderung würde Sie zum Bleiben bewegen?

